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NEWSLETTER
Verlagerung der 
Geschäftstätigkeiten 
aus Russland und der 
Ukraine nach Serbien

Author: Ivana Stefanović, Rechtsanwältin

Gründung einer serbischen Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
Die Gründung einer serbischen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung („Gesellschaft“) vor dem Handels-
register der Republik Serbien („Handelsregister“) stellt 
ein ziemlich einfaches Verfahren dar, das bis zu 5 Ar-
beitstagen ab Einreichung aller notwendigen Unterla-
gen dauert.

Bei der Gründung sind folgende Schritte zu befolgen: 
•	 Gründung der Gesellschaft vor dem Handels- 

register
•	 Eröffnung der Bankkonten in Serbien
•	 Einholung des elektronischen Zertifikates für die 

Vertreter der Gesellschaft
•	 Eintragung der wirtschaftlichen Eigentümer ins 

Handelsregister

Eröffnung der Bankkonten 
Die für die Eröffnung der Bankkonten notwendigen 
Unterlagen und Informationen hängen sowohl von 
den internen Vorschriften der Bank als auch von den 
geltenden Vorschriften über die Verhinderung der 
Geldwäsche (AML) ab. Wenn der Gesellschafter eine 
ausländische juristische Person ist, gilt die allgemeine 
Regel, dass die vollständige Entwicklung der Eigentü-
merstruktur bis zum Endeigentümer (der eine natürli-
che Person ist) darzulegen ist und dass entsprechende 
Handelsregisterauszüge für jede juristische Person aus 
der Eigentümerkette bzw. Reisepasskopien für alle na-
türlichen Personen innerhalb der bestehenden Eigen-
tumsstruktur der Bank zuzustellen sind. 

Qualifiziertes elektronisches Zertifikat  
(als Voraussetzung für die Eintragung der wirtschaftlichen Eigentümer) 

Nach der Beendigung des Gründungsverfahrens ist 
der eingetragene Vertreter der Gesellschaft verpflich-
tet, ein qualifiziertes elektronisches Zertifikat einzuho-
len, das für die Registrierung der wirtschaftlichen Ei-
gentümer erforderlich ist. 

Registrierung der wirtschaftlichen Eigentümer
Die Gesellschaft ist verpflichtet, wirtschaftliche Eigen-
tümer innerhalb von 15 Tagen ab Gründung im Zent-
ralregister der wirtschaftlichen Eigentümer (welches im 
Rahmen des Handelsregisters geführt wird) zu regist-
rieren. 



Vorgehensweise vor dem Finanzamt
Die Gesellschaft hat innerhalb von 15 Tagen ab Grün-
dung alle notwendigen Steuererklärungen (nach dem 
Sitz der Gesellschaft) bei der zuständigen Steuerbe-
hörde einzureichen. Zu diesem Zwecke ist die Beauf-
tragung einer Buchhaltungsagentur oder der Steuer-
berater notwendig.

Eröffnung der nicht-residenten Bankkonten 
Falls es sich herausstellt, dass die Gründung einer Ge-
sellschaft in Serbien keine optimale Auswahl ist, ist zu 
berücksichtigen, dass ausländische juristische Perso-
nen die Möglichkeit haben, nicht-residente Bankkon-
ten in Serbien zu eröffnen. Die Vorgehensweise dafür 
sieht etwas anders aus, weil neben den gewöhnlichen 
Dokumenten zusätzliche Unterlagen zugestellt wer-
den müssen:  
•	 Handelsregisterauszug
•	 Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Ei-

gentümer
•	 Bescheinigung über die Steueridentifikationsnum-

mer 
•	 Identifikationsdokument für gesetzliche Vertreter
•	 Rechtsgrund und Zweck der Eröffnung der nicht-re-

sidenten Bankkonten
In Abhängigkeit von der Auswahl der Geschäftsbank, 
bei welcher nicht-residente Konten eröffnet werden, 
können die geforderten Unterlagen von der oben 
genannten Liste abweichen. Die Ferneröffnung der 
nicht-residenten Konten für eine juristische Person ist 
auch durch die Erteilung einer Spezialvollmacht mög-
lich. 
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